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XXX. Ratinger Stadterhebungsurkunde (1276 Dezember 11) 
 

Mit dem Tod des Kölner Erzbischofs Engelbert I. von Berg (1216-1225) gelangte die Graf-

schaft Berg an die Herzöge von Limburg; Herzog Heinrich IV. von Limburg (1225/26-1247) 

war der Schwiegersohn Graf Adolfs III. von Berg (v.1191-1218) und konnte von daher die 

Herrschaft im Bergischen übernehmen. Heinrichs Enkel, Graf Adolf V. von Berg (1259-

1296), baute die bergische Landesherrschaft weiter aus, was eine weitere Verdichtung von 

territorialen Rechten auch im Niederbergischen und in und um Ratingen mit sich brachte. Im 

politischen Gegeneinander der spätmittelalterlichen Territorien am Niederrhein kam nun den 

Städtegründungen eine besondere Rolle zu. So verwundert es also nicht, dass Graf Adolf V. 

Ratingen, einen Ort der u.a. als Mittelpunkt einer Pfarrei schon zentralörtliche Funktionen 

besaß, Ende des Jahres 1276 zur Stadt erhob. Dies geschah mit der nachstehenden, noch 

heute im Original vorhandenen (lateinischen) Stadterhebungsurkunde vom 11. Dezember 

1276: 
 

Quelle: Ratinger Stadterhebungsurkunde (1276 Dezemb er 11)  
Im Namen der heiligen und ungeteilten Dreieinigkeit. Amen. Allen, die das vorliegende Schrift-
stück sehen und hören werden, sowohl den gegenwärtigen als auch den zukünftigen, wir, Graf 
Adolf und Gräfin Elisabeth von Berg, auf ewig das Nachstehende zur Kenntnisnahme. Die Unwis-
senheit pflegt die Wahrheit stiefmütterlich zu behandeln und das Vergessen ist der Anfang vom 
Streit, wenn nicht durch die lebendige Stimme des Zeugnisses oder durch schriftliche Aufzeich-
nungen das Gedächtnis an das Geschehene erhalten wird. Daher wollen wir, dass alle wissen, 
dass wir unseren Ort Ratingen, so wie er beschaffen ist, und alle unsere Bürger, die zurzeit in Ra-
tingen wohnen oder später hinzukommen, mit allen ihren Gütern vom Joch jeglicher Besteuerung 
befreien und mit reiflicher Überlegung unserer Freunde und dem Rat der Getreuen zum gemein-
samen Guten der Stadt Ratingen und deren Bürger beitragen wollen und ihnen einfach die Frei-
heit gegeben haben, so dass die besagten Bürger, die zurzeit in Ratingen wohnen oder später 
hinzukommen, angehalten sind, von ihren Gütern, die innerhalb der Pfarrei Ratingen liegen und 
die den besagten Bürgern gehören, gemäß der Gewohnheit der Pfarrei die Herbstbede und die 
Futterabgabe für den Grafen jedes Jahr zu zahlen, keine Güter, die zu unserer Vogtei gehören, zu 
erwerben oder zu kaufen außer mit unserer besonderen Erlaubnis und keinen von unseren Leu-
ten, der zu unserer Vogtei gehört und der gewohnt ist, uns Steuern zu zahlen, als ihren Mitbürger 
aufzunehmen, es sei denn, er besitzt unsere wohlwollende Zustimmung. Auch ist deutlich zu ma-
chen, dass die Bürger der Stadt Ratingen sogleich acht Schöffen nach ihrem Belieben, hinsicht-
lich derer wir angehalten sind, sie durch Zuweisung auf die Schöffenstühle zu bestätigen. Und 
wenn irgendeiner aus der Mitte der acht Schöffen stirbt oder aus irgendeinem Grund das Schöf-
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fenamt verliert, schlagen die übriggebliebenen Schöffen und die anderen Bürger drei Leute ge-
mäß ihrem Wunsch uns oder unseren Nachfolgern vor, von denen wir einen gemäß dem Rat der 
Bürger auswählen und den Ausgewählten auf den Schöffenstuhl bestätigend einsetzen. Die so 
eingesetzten Schöffen sind angehalten, gemäß unserem Recht und [dem] des besagten Ortes 
unter geleistetem Eid sowohl für alle Angeklagten als auch für die Kläger zu urteilen, sooft sie [da-
zu] aufgefordert werden. Und wenn sie bei irgendeinem Rechtsfall irren, so dass sie den geschul-
deten Urteilsspruch wegen Zweifeln nicht finden können, sind sie angehalten, hinsichtlich des 
Rechts und des Urteils, über das sie Zweifel hegen, die Schöffen in unserer Stadt Lennep zu be-
fragen. Auch ist deutlich zu machen, dass die Bürger von Ratingen gemäß ihrem Wunsch einen 
Gerichtsboten wählen, der dort auf unser Recht und [das] unserer Bürger schwört, dass er sein 
Amt nach Pflicht und Gewohnheit ausübt, wobei keiner unserer Amtsträger und niemand in be-
sagter Stadt mit Rechtssachen behelligt wird. Hinzugefügt wird auch, dass keine Urkunde in unse-
rer besagten Stadt ausgestellt wird oder gültig ist außer durch das Zeugnis von wenigstens zwei 
Schöffen. Ebenso ist deutlich zu machen, dass, wenn irgendeiner in der Stadt Ratingen einen an-
deren wegen Schulden vor Gericht zieht, sich der Angeklagte allein durch Eid reinigen kann, es 
sei denn, der Ankläger kann ihn überführen durch das Zeugnis zweier Schöffen – es können auch 
Bürger oder Fremde sein –, und der Überführte ist angehalten, uns oder unseren Nachfolgern fünf 
Mark und den Bürgern fünf Schilling zu zahlen auf Grund des verübten Verbrechens. Ebenso ist 
deutlich zu machen, dass, wenn irgendjemand ein kleineres Rechtsvergehen begangen hat und 
dies für zwei Schöffen und den vereidigten Gerichtsboten feststeht, jener angehalten ist, uns und 
unseren Nachfolgern fünf Schilling und den Bürgern zwanzig Kölner Pfennige zu zahlen außer der 
Buße, die er dem Kläger gibt. Ebenso, dass, wenn irgendeiner einem anderen Gewalt antut, einen 
Hinterhalt legt, was für gewöhnlich wegelage heißt, oder Hand anlegt mit Blutvergießen und dies 
für zwei Schöffen und den vereidigten Gerichtsboten feststeht, jener, der durch deren Zeugnis 
überführt ist, angehalten ist, uns fünf Mark und den Bürgern fünf Schilling Kölner Pfennige als 
Strafe zu zahlen außer der vollständigen Wiedergutmachung gemäß dem Recht [des Opfers]. 
Wenn aber kein Zeugnis vorliegt, so kann sich jeder von jeder Anschuldigung reinigen durch ei-
nen einfachen Eid, es sei denn, ein Bürger will seinen Mitbürger im Zweikampf überführen. Wenn 
aber irgendein Fremder in dieser unserer Stadt wegen irgendeines Kapitalverbrechens angeklagt 
oder auch festgenommen worden ist, können wir oder unsere Nachfolger, wenn wir wollen, jenen 
durch einen unserer Kämpfer [im Zweikampf] überführen, damit er das ihm nachgesagte Verbre-
chen zugibt; und wir wollen, dass dies[e Vorgehensweise] uns und unseren Nachfolgern insbe-
sondere zukommt. Außerdem ist hinzugefügt, dass, wenn irgendjemand einen Mord begeht, einer 
Frau Gewalt antut oder ähnliche todeswürdige Verbrechen begeht und dies für zwei Schöffen und 
den vereidigten Gerichtsboten der Stadt feststeht, wir ohne Widerspruch den Angeklagten auf ge-
schuldete Weise verurteilen können und müssen. Wenn aber das Zeugnis nicht beigebracht wer-
den kann, reinige sich der Angeklagte durch einen einfachen Eid, wenn er ein Bürger ist, außer 
einer seiner Mitbürger will ihn – wie gesagt – im Zweikampf überführen; wir können einen Frem-
den – wie gesagt – durch einen unserer Kämpfer [im Zweikampf] überführen. Darüber hinaus ist 
offenbar deutlich zu machen, dass, wenn irgendein Unfreier diese unsere Stadt von jetzt an betritt, 
um [dort] zu wohnen, und wenn er von seinem Herrn innerhalb von Jahr und Tag – gerechnet 
vom ersten Tag seiner Aufnahme als Bürger an – in geschuldeter Weise [doppelt: von seinem 
Herrn] beansprucht wird, er seinem Herrn zusammen mit allem seinen Besitz zurückgegeben 
werden muss. Wenn er aber innerhalb dieses Zeitraums nicht zurückgefordert wird, kann er von 
da an auf ewig als Bürger in dieser unserer Stadt [leben] und soll sich des schon genannten 
Rechts unserer Bürger auf ewig ruhig und friedlich erfreuen. Außer all diesem verfügen wir für un-
sere Bürger, die wir begünstigen, dass sie und alle ihre Nachkommen in Zukunft mit Gütern und 
Personen durch unser Land ohne einen an uns oder unsere [Nachfolger] zu zahlenden Zoll sich 
sicher bewegen, gehen oder zurückkehren können oder sollen, wo und wann immer es notwendig 
ist. Wir bestätigen daher eine solche Freiheit und besondere Gnade diesen unseren Bürgern in 
Ratingen und der Stadt gemäß dem, was vorgeschrieben steht, und versichern das Zugestande-
ne als dauerhaft. Unsere genannten Bürger von Ratingen sind angehalten, zum Zeichen der Herr-
schaft und als Vergeltung für die ihnen erwiesene Gnade jedes Jahr am Tag des seligen Remi-
gius [1.10.] zehn Mark rechtmäßiger und guter Kölner Pfennige, gerechnet mit zwölf Schillingen 
für die Mark, uns und unseren Nachfolgern zu zahlen; und unsere besagten Bürger sollen sich 
durch diese uns oder unseren Nachfolgern gezahlten zehn Mark der Freiheit und Gnade auf ewig 
friedlich und ruhig erfreuen. Damit aber das Vorausgeschickte insgesamt und einzeln auf ewig die 
Kraft der Festigkeit erlangt und damit nicht von irgendeinem unserer Nachfolger in Zukunft ir-
gendetwas von dem Vorausgeschickten ins Gegenteil verkehrt wird, haben wir veranlasst, die 
Verfügungen insgesamt und einzeln im vorliegenden Schriftstück aufzuschreiben, das wir diesen 
unseren Bürgern von Ratingen gegeben haben als eine Urkunde, die auf ewig gültig sein wird und 
die durch die Befestigung unserer Siegel bestätigt wurde. 
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Geschehen ist dies in unserer neuen Burg [Schloss Burg a.d. Wupper] in Gegenwart des adligen 
Mannes, des Herrn Heinrich [von Windeck], unseres Bruders, der tüchtigen Männer Adolf von 
Stammheim und seines Sohnes Adolf, Dietrich von Eller, Gottschalk von Windhövel, Sibodo von 
Blech und seines Sohnes Engelbert, Rutger von Beck, Jakob von Uphoven, Philipp von Werden, 
unseres Kaplans Werner, der geistlichen Männer Wilhelm und Gerhard, der Priester vom Orden 
des Hauses des heiligen Hospitals in Jerusalem bei der neuen Burg, unseres Notars Johannes 
und vieler anderer Adliger, Geistlicher, Ritter und Dienstleute sowie von gewissen Einwohnern un-
serer Stadt Ratingen und nicht zuletzt vieler anderer glaubwürdiger [Leute]. Und gegeben ist dies 
im Jahr des Herrn tausendzweihundertsiebenundsechzig am Freitag nach dem Festtag der heili-
gen Jungfrau Lucia [11.12.]. (SP.Graf) (SP.Gräfin)  
Edition: NrhUB II 696; Übersetzung: BUHLMANN. 

 
Die Urkunde Graf Adolfs V. bezeichnet Ratingen als op(p)idum, als „größeren Ort, Stadt“, 

die Einwohner als op(p)idani im Sinne von „(Klein-) Städter, Bürger“. Stadt und Bürger wer-

den durch die Stadterhebungsurkunde definiert, die solcherart rechtlich begründete Stadt 

war als Territorialstadt in die Landesherrschaft des Grafen, in das bergische Territorium ein-

bezogen, wie die urkundlichen Verweise auf die gräfliche Oberherrschaft und die jährliche, 

zehn Mark betragende Anerkennungsabgabe der Ratinger Bürger an den Landes- als 

Stadtherrn zeigen. Zur Stadt Ratingen gehörten dann ein Gremium von acht Schöffen, das 

innerhalb der Stadt Recht sprach und sich aus Ratinger Bürgern bei landesherrlicher Bestä-

tigung der Schöffen zusammensetzte, ein Gerichtsbote (nuntius), weiter ein rudimentäres 

Stadtrecht, das neben den modernen, rationalen Rechtspraktiken der Inquisition und des 

Beweisverfahrens auch den Zweikampf kannte; in rechtlichen Zweifelsfällen sollten sich die 

Ratinger Schöffen (im Rahmen eines Rechtszugs) an die Schöffen im oberbergischen 

Lennep wenden. Die Ratinger op(p)idani zeichneten sich durch Steuerfreiheit aus, ausge-

nommen bei Herbstbede und gräflicher Futterabgabe (Futterhafer). Sie genossen weiter 

Freizügigkeit innerhalb des bergischen Territoriums und dort auch Zollfreiheit, was Waren 

und Personen anbetraf. Unfreie (homines) aus (fremden) Grundherrschaften konnten sich in 

Ratingen ansiedeln und Bürger werden, wenn sie nicht „innerhalb von Jahr und Tag“ von 

ihrem Grundherrn zurückgefordert wurden. Damit war also der Zuzug von Menschen aus der 

engeren und weiteren Umgebung gewährleistet, versprach doch das städtische Umfeld den 

grundherrschaftlich Abhängigen größere persönliche Freiheiten.  

Mit der Stadterhebung wurde Ratingen natürlich nicht sofort zu einer „vollgültigen“ mittelal-

terlichen Stadt, doch waren die rechtlichen Grundlagen dazu angelegt. Eine mittelalterliche 

Stadt sollte dann in etwa einem Bündel von Funktionskriterien genügen: 1) Befestigung (mili-

tärische Funktion, Herrschaftsmittelpunkt), 2) Markt (wirtschaftliche Funktion), 3) Zentralort 

(zentralörtliche Funktion, kirchlicher Mittelpunkt), 4) eigene Gerichtsbarkeit (in einem abge-

grenzten Rechtsbezirk, rechtliche Funktion), 5) Bürgergemeinde (mit Organen der Selbst-

verwaltung, Verbandscharakter), 6) Freizügigkeit der Bürger (Mobilität, berufliche Speziali-

sierung), 7) (relative) politische und wirtschaftliche Autonomie (z.B. vom Stadtherrn). Später 

vorzustellende Urkunden zur Ratinger Stadtgeschichte werden sichtbar machen, inwiefern 

die Ratinger Bürger es im späten Mittelalter verstanden haben, den Rahmen der Stadterhe-

bungsurkunde zu füllen oder auszuweiten, nicht zuletzt dank weiterer Privilegierungen von 

Seiten der bergischen Landesherren. Es sei diesbezüglich nur auf die Ummauerung der 

Stadt, die Siegelführung und die Ausbildung weiterer städtischer Verfassungsorgane wie 

Bürgermeister oder Rat verwiesen. 
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Archiv für Kulturgeschichte; AngerlandJb = Angerland Jahrbuch; Bd. = Band; bearb., Bearb. = bearbei-
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sertation; DJb = Düsseldorfer Jahrbuch. Beiträge zur Geschichte des Niederrheins; f, ff = folgende 
[Seite], folgende [Seiten]; Germania Sacra = Germania Sacra. Historisch-statistische Beschreibung der 
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Neudruck; NF = Neue Folge; Die Quecke = Die Quecke. Ratinger und Angerländer Heimatblätter; Ra-
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tionen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde; RhVjbll = Rheinische Vierteljahresblätter. 
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Alemanniae = Vertex Alemanniae. Schriftenreihe des Vereins für Heimatgeschichte St. Georgen [im 
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ZKG = Zeitschrift für Kirchengeschichte; ZRG GA, KA = Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsge-
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